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TEXTLICHER TEIL 

 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

Das Plangebiet wird gem. Planeintrag als Mischgebiet festgesetzt und dient dem Woh-
nen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören.  

Zulässig sind: 

- Wohngebäude 

- Geschäfts- und Bürogebäude 

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke 

Beschränkung der allgemein zulässigen Nutzungen nach § 1 Abs. 5 BauNVO: 

Unzulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes 

- sonstige Gewerbebetriebe 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die 
überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 BauNVO: 

Unzulässig sind: 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 
bezeichneten Teile des Gebiets 
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2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) entspre-
chend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die Erd-
geschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Fertigfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die im Plan festgesetzten Gebäudehöhen gelten als Höchstgrenzen. Unterer Bezugs-
punkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die Oberkante der ausgeführten Erdge-
schossfußbodenhöhe (EFH). Oberster Bezugspunkt ist die fertige Gebäudeoberkante. 

Erläuterungsskizze: 

 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist mit untergeordneten tech-
nischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Dachbelichtungen, Kli-
matisierungs- oder Belüftungsanlagen für eigene Zwecke bis zu einer Höhe von max. 
1,0 m zulässig. 
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3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o  =  offene Bauweise. 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag.  

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Garagen 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und den im Planeintrag ausgewiesenen Flächen für Garagen allge-
mein zulässig. 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich dabei um Gebäude handelt, 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur bis maximal 40 m³ umbauter Raum 
zulässig.  

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-
gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un-
terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

5.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig. 
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5.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-
tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 
sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-
licht erzeugen.  

Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

5.4 Beschränkung von Steingärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf maxi-
mal 5 % der Baugrundstücksfläche zulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen 
sind darüber hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und 
zu unterhalten.  

5.5 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 
Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 
und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

5.6 Dachbegrünung 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer sind extensiv zu begrünen.  

5.7 Vogelfreundliche Fassadengestaltung 

Zur Vermeidung von Vogel-Kollisionen sind transparente Glasflächen mit Sicht auf da-
hinterstehende Bäume und Büsche oder den freien Himmel zu vermeiden. Ebenso spie-
gelnde Glas- und /oder Metallflächen in denen sich Gehölze oder der Himmel spiegeln. 

Größere Glas- und Fensterflächen sind mit Vogelschutzglas der Kategorie A auszustatten. 

Alternativ sind wirksame Markierungen gegen Kollisionen einzuplanen. z.B. vertikale Li-
nien (min. 5 mm breit bei max. 10 cm Abstand), horizontale Linien (min. 3 mm breit bei 
max. 3 cm Abstand oder min. 5 mm breit bei max. 5 cm Abstand), Punktraster (min. 25% 
Deckungsgrad bei min. 5 mm Ø oder min. 15% Deckungsgrad ab 30 mm Ø). 

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Gemäß Planeintrag. 
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7. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

7.1 Verkehrslärm 

Die Gebäudegrundrisse innerhalb des Plangebiets sind so zu gestalten, dass schutzbe-
dürftige Räume im Sinne der DIN 4109 möglichst alle an den lärmabgewandten Gebäu-
deseiten angeordnet werden. Schutzwürdige Räume mit erhöhtem nächtlichem 
Schutzanspruch (Schlaf- und Kinderzimmer) sind an den straßenzugwandten Ostfassa-
den einer Bebauung nicht zulässig. Sofern eine Anordnung von Räumen mit erhöhtem 
nächtlichem Schutzanspruch an der lärmzugewandten Gebäudeseite erforderlich wird, 
sind für diese Räume fensterunabhängige Lüftungssysteme notwendig. 

Die Außenbauteile (Fenster, Außenwände, Dachflächen, u.ä.) schutzwürdiger Räume 
müssen die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 
4109 erfüllen. Die erforderlichen Bau-Schalldämm-Maße R‘w, ges der Außenbauteile sind 
im Rahmen der späteren Baugenehmigungsverfahren anhand der konkret geplanten Ge-
bäudestruktur zu ermitteln. 

7.2 Freizeitlärm 

In den gekennzeichneten Bereichen gemäß Planeintrag (Bereiche mit nächtlichen Beur-
teilungspegeln > 45 dB(A)) sind schutzwürdige Räume nicht zulässig. Sofern eine Anord-
nung von schutzbedürftigen Räumen an den lärmzugewandten Gebäudeseiten 
erforderlich wird, muss in diesen Fassaden auf öffenbare Fenster verzichtet werden; es 
sind ausschließlich Fassaden ohne Fenster oder Fassaden mit Festverglasungen und fens-
terunabhängigen Lüftungssystemen zulässig. Für gewerblich genutzte Büro- und Aufent-
haltsräume innerhalb der betroffenen Flächen gelten die zuvor genannten Auflagen einer 
lärmoptimierten Grundrissanordnung nicht, da – anders als bei einer Wohnnutzung – für 
gewerblich genutzte Büro- und Aufenthaltsräume kein erhöhtes Ruhebedürfnis zur kriti-
schen Nachtzeit vorliegt. 

Sofern die Gemeinde nachvollziehbar darlegen kann, dass Veranstaltungen im Gemein-
dehaus auf wenige Tage im Jahr begrenzt sind und eine hohe Standortgebundenheit 
oder soziale Adäquanz bzw. Akzeptanz vorliegt, können gemäß Freizeitlärmrichtlinie 
Richtwertüberschreitungen zugelassen werden, womit die o.g. Einschränkungen bei der 
Grundrissanordnung von schutzbedürftigen Räumen ggf. entfallen könnten. Eine Ent-
scheidung darüber obliegt der Genehmigungsbehörde. 

8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Baumpflanzungen entlang der Straße 

Entsprechend dem Planeintrag sind entlang der B27 gebietsheimische, hochstämmige 
Laubbäume mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen. Die Bäume sind zu er-
halten, zu pflegen und bei Abgang oder Verlust zu ersetzen. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Betriebsaufnahme zu vollziehen. 
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8.2 Extensive Dachbegrünung des Gebäudes im Süden 

Dachflächen (ohne nicht-begrünte Dachkanten und -aufbauten) sind mit einem basen-
reichen Substrat mit mindestens 12 cm Höhe anzudecken und die Flächen sind mit einer 
Saatgutmischung z.B. Dachbegrünung/Saatgut Rieger-Hofmann einzusäen. 

Für die Einsaat ist Saatgut gesicherter Herkunft Produktionsraum „7 Süddeutsches Berg- 
und Hügelland“, Ursprungsgebiet „11 Südwestdeutsches Bergland“ zu verwenden. 

Die Flächen sind jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu pflegen. 

8.3 Erhalt und Bepflanzung der Fläche für das Anpflanzen im Süden 

Die beiden im Plan gekennzeichneten Obstbäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang artgleich zu ersetzen. Auch die Fettwiesenvegetation ist zu erhalten. Die Fläche 
ist solange auf angrenzenden Flächen Bautätigkeiten stattfinden durch Schutzzäune vor 
Befahren, Abstellen und Lagern zu schützen. 

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind 3 großwüchsige, gebietsheimische, hoch-
stämmige Laubbäume, wie z.B. Stiel- oder Traubeneiche oder Sommerlinde, mit einem 
Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen. 

Außerdem ist die Fläche mit 25 gebietsheimischen Sträucherngruppen- oder heckenartig 
zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch rd. 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Pflanzabstände: 1,5 m Pflanzgröße: 2 x v (verschult), 60-100 cm  

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im 
Anhang sind zu beachten. Bäume und Sträucher sind zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang zu ersetzen. 

Die Fläche ist mit Saatgut gesicherter Herkunft als Fettwiese einzusäen. Die Einsaatflä-
chen sind 2-mal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist abzuräumen. 

8.4 Baum- und Strauchpflanzungen in den Hausgärten im Norden 

Je Baugrundstück ist mindestens ein gebietsheimischer Laub- oder Obstbaum zu pflan-
zen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als 
Hochstamm einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben. 

Mindestens 5 % der Baugrundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern 
gruppen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch rd. 2,0 m² Pflanzfläche 
anzunehmen. Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechtes vorgenommen 
und sonst eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Win-
terhalbjahr (01.10. bis 28.02.) zulässig. 

Pflanzabstände: 1,5 m Pflanzgröße: 2 x v (verschult), 60-100 cm 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im 
Anhang sind zu beachten 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Im Plangebiet sind nur begrünte Flachdächer mit einer Dachneigung von 0 bis 5° zulässig. 

1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind mit Ausnahme der Regelung unter 2.4. der 
Textlichen Festsetzungen unzulässig. 

1.3 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind unzulässig. Be-
grünte Dächer sind allgemein zulässig. 

1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
sind unzulässig. 

3. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 
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Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 
und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 
Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 
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5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 empfohlen. 

6. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten. 

7. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage des geologischen Basisdatensatzes des LGRB 
im Ausstrichbereich von Gesteinen der Plattensandstein-Formation (Oberer Buntsand-
stein). Die im Untergrund anstehenden, sehr harten Sandsteinbänke der Plattensand-
stein-Formation können Violetthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der 
Regel nur eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen einheitlich tragfähigen Grün-
dungshorizont zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

8. Schutz vor Befahrung 

Bei der Räumung und Bebauung des Plangebiets ist auch darauf zu achten, dass die 
Grundstücke Flst.-Nrn. 92, 96, 95 und 93, Gemarkung Heidersbach, nicht mit schweren 
Baumaschinen und LKW befahren werden und darauf keine Baumaterialien, Geräte oder 
Maschinen abgestellt werden. 

9. Wasserschutzgebiet „Tiefbrunnen Kohlplatte Großeicholzheim“ 

Die Planfläche liegt in der Zone IIIB des rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzgebiets 
zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassung Tiefbrunnen 
„Kohlplatte“ der Gemeinde Seckach. Es sind die Verbote des § 2, Abs. 1 der WSG-V0 zu 
beachten (z.B. § 2 Abs. 1 Ziff. 5: das Errichten und Betreiben von Anlagen zum Lagern 
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wassergefährdender Stoffe ist verboten (Öltanks! - Ausnahmen siehe WSG-VO). Grund-
wassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis und sind der unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen. Falls bei Bauarbeiten 
unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unteren Wasserbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. Die Errichtung und der Betrieb von Grundwasserwärmepum-
pen sind nicht gestattet. Die Errichtung von Erdwärmesonden (Erdreichwärmepumpen) 
ist gestattet. Als Wärmeträgermedium darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität 
verwendet werden. 

IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-
pflanzungen 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 
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